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Diesen Einkommensnachweis musste ich schon immer abgeben, eigentlich sind die
Krankenkassen dazu verpflichtet. Mit A12 dürftest du nicht über die Grenze kommen.

Bei Wikipedia steht:

Ein in Ehe oder eingetragener Partnerschaft lebendes GKV-Mitglied kann ein Kind nur über sich
familienversichern, wenn

der Partner gesetzlich versichert ist oder
das Gesamteinkommen des privat versicherten Partners regelmäßig im Monat höchstens
ein Zwölftel der Jahresarbeitsentgeltgrenze beträgt (2011: 4125,00 €) und sein
Gesamteinkommen regelmäßig höchstens so hoch wie das des Mitglieds ist. (§ 10 Absatz
3 SGB V)
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